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A. Die Situation vor dem 1. Januar 2007 

Gemeinschaftsrahmen für staatliche Forschungs-
 

und 
Entwicklungsbeihilfen 
(Amtsblatt Nr. C 045 vom 17.02.1996, S.5 ff.):

„2.4. Die staatliche Finanzierung von FuE-Tätigkeiten durch 
öffentliche, nicht gewinnorientierte Hochschul-

 
oder 

Forschungseinrichtungen fällt im allgemeinen nicht in den 
Anwendungsbereich des Artikels 92 Absatz 1 EG-Vertrag*.“
(* heute: Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag)

= gültig bis 31.12.2006
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B. Der neue Gemeinschaftsrahmen für 
staatliche Beihilfen für FuEuI

 
(I)

Öffentliche Konsultation der EU-Kommission (Herbst 2006):
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B. Der neue Gemeinschaftsrahmen für 
staatliche Beihilfen für FuEuI

 
(II)

Verabschiedung des neuen Beihilferahmens (22.11.2006)
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Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen für 
Forschung, Entwicklung und Innovation 
(Amtsblatt C 323 vom 30.12.2006, S.1):

Ziffer 3.1: „Die Frage, ob Forschungseinrichtungen Empfänger 
von staatlichen Beihilfen sind, ist im Einklang mit den 
allgemeinen Grundsätzen des Beihilfenrechts zu beantworten.“

⇒ entscheidend
 

ist damit der Unternehmenscharakter der
 öffentlichen

 
Forschungseinrichtung; dieser ist unabhängig von

-
 

ihrer Rechtsform (öffentlich-rechtlich oder privat-rechtlich)
-

 
ihrem wirtschaftlichen Charakter (gewinnorientiert oder nicht)

B. Der neue Gemeinschaftsrahmen für 
staatliche Beihilfen für FuEuI

 
(III)
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Konsequenz für öffentl. Forschungseinrichtungen:

Ab Januar 2009
 

„Trennungsrechnung“
 

erforderlich,
 d.h. (buchhalterische) Unterscheidung von: 

wirtschaftlicher und 

nicht-wirtschaftlicher Tätigkeit der Hochschulen

Definition „wirtschaftliche Tätigkeit“
= Anbieten von Waren oder Dienstleistungen auf einem 
bestimmten Markt

B. Der neue Gemeinschaftsrahmen für 
staatliche Beihilfen für FuEuI

 
(III)



8

Umfrage unter 86 deutschen Universitäten (Ende 2008)
 (Rücklauf: 54 Fragebögen)

C. Umgang der deutschen Hochschulen mit den 
neuen Anforderungen (I)

1. Ist Ihnen bekannt, dass Universitäten ab 2009 in der Lage 
sein müssen, ihre wirtschaftlichen und nicht-wirtschaftlichen 
Tätigkeiten in ihrer Buchhaltung getrennt abzubilden?

Ja 51

Nein 3
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C. Umgang der deutschen Hochschulen mit den 
neuen Anforderungen (II)

2. Sehen Sie Ihre Universität in der Lage, den 
Anforderungen der EU fristgerecht nachzukommen?

Ja 16

Nein 33

Unklare 
Antwort 5
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C. Umgang der deutschen Hochschulen mit den 
neuen Anforderungen (III)
2a. Falls Nein, wann wird Ihre Universität zur 
„Trennungsrechnung“

 
in der Lage sein?
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C. Umgang der deutschen Hochschulen mit den 
neuen Anforderungen (IV)

3. Erhält Ihre Universität Unterstützung vom zuständigen 
Landesministerium, um den Anforderungen der EU 
fristgerecht nachzukommen?

Ja 11

Nein 39

Unklare 
Antwort 4
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C. Umgang der deutschen Hochschulen mit den 
neuen Anforderungen (V)

Beispiel Freistaat Bayern
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Ausblick: Alles Schnee von gestern?

7.FRP: 60%-Flatrate für indirekte Kosten 
wird über 2009 hinaus verlängert.
=> Ist das Problem damit erledigt?

Quelle: kowi.de

Nein!
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit
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